
Leichenschau

dienen dem Aufbau einer exakten 
Todesursachenstatistik, als Beweis
mittel in staatlichen Einrichtungen 
über Sterbefälle, insbesondere solche 
nicht natürlichen Todes oder un
bekannter Toter; medizinisch-wis
senschaftlichen Morbiditäts- und 
Mortalitätsuntersuchungen und wis
senschaftlichen Erkenntnissen.

Leichenschau Leichenschauanord
nung

Leichenschauanordnung: laut An
ordnung über die ärztliche Lei
chenschau hat die Besichtigung und 
Untersuchung (Leichenschau) jeder 
menschlichen Leiche unverzüglich 
nach Eintritt des Todes zur Feststel
lung des Todes, der Todeszeit, der 
Todesart und der Todesursache 
durch einen Arzt zu erfolgen. Bei 
Anhaltspunkten für einen nichtnatür
lichen Tod (Tod durch Selbsttötung, 
durch Unfall oder durch andere Per
sonen verursachter Tod), wenn die 
Todesart nicht aufgeklärt ist oder es 
sich um einen unbekannten Toten 
handelt, hat der Leichenschauarzt 
unverzüglich die zuständige Dienst
stelle der Deutschen Volkspolizei zu 
benachrichtigen und ihr den ausge- 
füllten Totenschein zu übergeben.
Als Sonderfall des nicht natürlichen 
Todes sind auch Todesfälle, die durch 
einen Zwischenfall (ein unerwartetes 
Ereignis) während der medizinischen 
Betreuung verursacht wurden, aus
schließlich Zwischenfälle bei Wieder
belebungsmaßnahmen, an den Kreis
arzt und die Deutsche Volkspolizei 
meldepflichtig, letzterer ist der Toten
schein zu übergeben. Zur Vervoll
ständigung der Ergebnisse der Lei
chenschau muß bzw. soll ent
sprechend der Anordnung über die 
ärztliche Leichenschau eine -> Lei
chenöffnung (sog. Verwaltungssek
tion) vorgenommen werden.
Bei Anhaltspunkten für nichtnatür

lichen Tod, bei nicht aufgeklärter 
Todesart oder bei einem unbekann
ten Toten darf eine „Verwaltungs
sektion“ nur erfolgen, wenn der 
Staatsanwalt keine Leichenöffnung 
(sog. -> gerichtliche Sektion) an
geordnet hat. Entsprechend der An
ordnung ist bei einer Feuerbestattung 
durch den vom Kreisarzt beauftrag
ten Krematoriumsarzt die Leiche 
genau zu besichtigen und auf Anzei
chen eines nichtnatürlichen Todes zu 
untersuchen (-» Leichennachschau); 
der Krematoriumsarzt hat danach 
den Bestattungsschein zu bestätigen 
oder gegebenenfalls bei Vorliegen 
eines nichtnatürlichen Todes die D VP 
zu benachrichtigen bzw. eine Lei
chenöffnung zu veranlassen.
Die Anweisung zur ärztlichen Lei
chenschau enthält für den Lei
chenschauarzt die Regeln zum Aus
füllen der Totenscheine.

Leichenschauanweisung -> Lei- 
chenscha uanordnung

Leichensuchhund: ein speziell ab
gerichteter —> Diensthund, der zur 
Suche nach vermißten und verschüt
teten Personen, Leichen oder Lei
chenteilen eingesetzt wird. Vom Lei
chensuchhund werden nicht nur 
menschliche Leichenteile, sondern 
auch Tierkadaver verwiesen. Die 
Vergrabung kann Jahre zurücklie
gen. Er kann auch zur Suche nach 
anderen Geruchsquellen (Waffen) 
Verwendung finden.

Leichentoilette: wiederherstellende 
Maßnahmen (Nähte, Einspritzungen, 
Pudern, Schminken usw.) bei Ver
stümmelung und Leichenzersetzung 
z. B. im Bereich des Gesichts, Grund
lage für erkennungsdienstliche Foto
grafie; im Bereich der Hände, um Fin
gerabdrucknahme zu ermöglichen.

Leichenzerstückelung: 1 . Offensive
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